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Antrag: Liste der Dringlichkeit sanierungsbedürftiger städtischer Gebäude 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Sanierungsbedürftigkeit städtischer Gebäude zu 
evaluieren und in einem Ranking nach Dringlichkeit aufzulisten. Die zeitliche Reihenfolge 
der Sanierung kann sich dann an der objektiven Dringlichkeit orientieren. 
  
Begründung: 
1. Im Klimaschutzprogramm wird die Klimaneutralität bis 2030 angestrebt. Hierfür ist es 
erforderlich, dass alle städtischen Gebäude energetisch saniert werden. Dabei sollten 
Gebäude mit dem schlechtesten energetischen Standard bevorzugt werden, um bei 
begrenzten finanziellen Mitteln eine größtmögliche Klimarelevanz zu erreichen. 
 
2. Viele Schulen, Kinderhäuser und Mehrzweckhallen in den Teilorten, wie in der 
Kernstadt sind dringend sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat ist oft mit dem Wunsch von 
Eltern, Kindern, Lehrer*innen, Erzieher*innen und Vereinen konfrontiert, man möge doch 
dieses oder jenes Gebäude bevorzugt sanieren. Hierbei besteht die Gefahr, dass nicht die 
objektive Sanierungsdringlichkeit, sondern politische Gründe ausschlaggebend sind in der 
Entscheidung ob und wann saniert wird. Eine Liste der Dringlichkeit wäre hier in der 
Diskussion mit den Bürger*innen hilfreich. 
 
Für die Fraktion AL-Grüne  
Dr. Christian Mickeler 
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